VIl. Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses

Durchfihrung dieser Resolution getroffenen Mal3nahmen Be-
richt zu erstatten;

14. beschliefdt, den Punkt "Umfang des Rechtsschutzes
nach dem Ubereinkommen (ber die Sicherheit von Personal
der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal” in die
vorlaufige Tagesordnung ihrer neunundfiinfzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 58/83

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/522, Ziffer 8)%.

58/83. Gewahrung desBeobachterstatusin der General-
versammlung an das Internationale Institut fur
Demokratie und Wahlhilfe

Die Generalversammlung,

in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und dem Internationalen Institut fir Demo-
kratie und Wahlhilfe zu férdern,

1. beschlief}t, dasInternationale Institut fir Demokratie
und Wahlhilfe einzuladen, an den Tagungen und an der Arbeit
der General versammlung als Beobachter teilzunehmen;

2. ersucht den General sekretér, dieerforderlichen Maf3-
nahmen zur Durchfiihrung dieser Resolution zu ergreifen.

RESOLUTION 58/84

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/523, Ziffer 8)™.

58/84. Gewahrung desBeobachterstatusin der General-
versammlung an die Eurasische Wirtschaftsge-
meinschaft

Die Generalversammlung,

in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und der Eurasischen Wirtschaftsgemein-
schaft zu férdern,

1. beschlief}, die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft
einzuladen, als Beobachter an den Tagungen und an der Ar-
beit der Generalversammlung teilzunehmen,

2. ersucht den General sekretér, dieerforderlichen Maf3-
nahmen zur Durchfihrung dieser Resol ution zu ergreifen.

“Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Australien, Belgien, Botsuana, Burkina Faso,
Chile, Costa Rica, Danemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Finnland, Guatemala, Indien, Japan, Kanada, Mauritius,
Mexiko, Namibia, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Portugal, Republik
Korea, Schweden, Schweiz, Sierra Leone, Spanien, Siidafrika, Uganda
und Uruguay.

“Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Belarus, Kambodscha, Kasachstan, Kirgisistan,
Russische Foderation, Tadschikistan und Ukraine.

RESOLUTION 58/85

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/524, Ziffer 7).

58/85. Gewahrung desBeobachterstatusin der General-
ver sammlung an die GUUAM-Gruppe

Die Generalversammlung,

in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und der GUUAM-Gruppe zu férdern,

1.  beschliefdt, die GUUAM-Gruppe einzuladen, als Be-
obachter an den Tagungen und an der Arbeit der Generalver-
sammlung teilzunehmen;

2. ersucht den General sekretér, dieerforderlichen Mal3-
nahmen zur Durchfihrung dieser Resolution zu ergreifen.

RESOLUTION 58/86

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/525, Ziffer 7).

58/86. Gewahrung desBeobachterstatusin der General-
versammlung an die Ostafrikanische Gemein-
schaft

Die Generalversammlung,

in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und der Ostafrikanischen Gemeinschaft zu
fordern,

1.  beschlief}, die Ostafrikanische Gemeinschaft einzu-
laden, als Beobachter an den Tagungen und an der Arbeit der
Generalversammlung teilzunehmen;

2. ersucht den General sekretér, dieerforderlichen Mal3-
nahmen zur Durchfihrung dieser Resolution zu ergreifen.
RESOLUTION 58/87
Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-

mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/521, Ziffer 6)".

58/87. Rechtspflege bei den Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

in dankbarer Anerkennung des bedeutenden Beitrags, den
das Verwaltungsgericht der Vereinten Nationen ("das Ge-
richt") zu der Tétigkeit des Systems der Vereinten Nationen

" Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Aserbaidschan, Georgien, Isragl, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Uganda, Ukraine, Usbekistan und Vereinigte
Staaten von Amerika.

2Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Australien, Burundi, Costa Rica, Cote d'lvoire,
Dschibuti, Gambia, Georgien, Ghana, Guatemala, Kamerun, Kenia, Le-
sotho, Madagaskar, Maawi, Nigeria, Portugal, Ruanda, Sierra Leone,
Simbabwe, Sidafrika, Sudan, Uganda, Ukraine, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Konigreich Grofbritannien und Nordirland und
Vereinigte Staaten von Amerika

“Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgel egt.
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geleistet hat, und in Wirdigung der wertvollen Arbeit der Mit-
glieder des Gerichts,

in demWunsche, dem Gericht dabei behilflich zu sein, sei-
ne kunftige Téatigkeit so wirksam wie moglich auszufuhren,

nach Behandlung des Berichts des Beratenden Ausschus-
ses fur Verwaltungs- und Haushaltsfragen™,

beschlief3t, das Statut des V erwaltungsgerichts der Verein-
ten Nationen mit Wirkung vom 1. Januar 2004 wie folgt zu
andern:

Artikel 3 Absatz 1 erhdlt die folgende Fassung:

"Das Gericht besteht aus sieben Mitgliedern, von de-
nen nicht mehr als eines Angehdriger desselben Staates
sein darf. Die Mitglieder verfiigen Uber richterliche oder
sonstige einschlégige juristische Erfahrung auf dem Ge-
biet des Verwaltungsrechts oder des entsprechenden in-
nerstaatlichen Rechtsihres jeweiligen Landes. An den Sit-
zungenin einer jeweiligen Sache nehmen nur drei Mitglie-
der teil "

RESOLUTION 58/248

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/517, Ziffer 12)".

58/248. Bericht des Sonderausschusses fiir die Charta
und die Stéarkung der Rolle der Vereinten Natio-
nen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 3499 (XXX) vom
15. Dezember 1975, mit der sie den Sonderausschuss fur die
Charta und die Stérkung der Rolle der Vereinten Nationen
eingesetzt hat, sowie auf ihre auf spéteren Tagungen verab-
schiedeten einschl&gigen Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/233 vom
17. August 1993 Uber die Neubelebung der Tétigkeit der Ge-
neralversammlung,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 47/62 vom
11. Dezember 1992 Uiber die Frage der ausgewogenen Vertre-
tung und der Erhéhung der Zahl der Mitglieder im Sicher-
heitsrat,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Allen Mitglied-
staaten offen stehenden Arbeitsgruppe zur Frage der ausge-
wogenen Vertretung und der Erhéhung der Zahl der Mitglie-
der im Sicherheitsrat und zu anderen mit dem Sicherheitsrat
zusammenhéangenden Fragen®,

unter Hinweis auf digenigen Teile ihrer Resolution
47/120 B vom 20. September 1993, die fir die Tatigkeit des
Sonderausschusses von Bedeutung sind,

" AI57/736.

“Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vertreter Agyptens vorgelegt.

"®Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfiinfzigste Ta-
gung, Beilage 47 (A/56/47).
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sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 51/241 vom
31. Juli 1997 Uber die Starkung des Systems der Vereinten
Nationen und ihre Resolution 51/242 vom 15. September
1997 mit dem Titel "Ergénzung zur 'Agendafir den Frieden™,
mit der sie die Texte im Zusammenhang mit der Koordinie-
rung und der Frage der von den Vereinten Nationen verhang-
ten Sanktionen angenommen hat, die der genannten Resolu-

tion als Anlage beigeflgt sind,

ferner unter Hinweis darauf, dass der Internationale Ge-
richtshof das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Na-
tionen ist, sowiein Bekréftigung seiner Befugnisse und seiner
Unabhangigkeit,

in der Erwagung, dass es winschenswert ist, praktische
Mittel und Wege zur Stérkung des Gerichtshofs zu finden,
wobei insbesondere die auf Grund seines gestiegenen Arbeits-
aufkommens entstandenen Bedirfnisse zu berticksichtigen
sind,

Kenntnis nehmend von den Fortschritten, die im Hinblick
auf das Uberarbeitete Arbeitspapier Uber die Arbeitsmethoden
des Sonderausschusses in seiner gednderten Fassung erzielt
wurden,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretérs Uber das Repertory of Practice of United Nations Or-
gans (Repertorium der Praxis der Organe der Vereinten Na-
tionen) und das Repertoire of the Practice of the Security
Council (Repertorium der Praxis des Sicherheitsrats)”,

unter Hinwei's auf ihre Resolution 57/24 vom 19. Novem-
ber 2002,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses
Uber seine Tagung 2003,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit, die der Son-
derausschuss geleistet hat, um die Staaten dazu zu ermutigen,
ihre Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit der Verhitung
und friedlichen Beilegung ihrer Streitigkeiten zu lenken, die
geeignet sind, die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit zu geféhrden,

1.  nimmt Kenntnis von dem Bericht des Sonderaus-
schusses fur die Charta und die Stdrkung der Rolle der Ver-
einten Nationen™,

2. beschliefd, dass der Sonderausschuss seine nachste
Tagung vom 29. Mérz bis 8. April 2004 abhalten wird;

3. ersucht den Sonderausschuss, auf seiner Tagung
2004 im Einklang mit Ziffer 5 der Resolution 50/52 der Gene-
ralversammliung vom 11. Dezember 1995

a) dieBehandlung aler Vorschlége betreffend die Fra-
ge der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit unter allen Aspekten fortzusetzen, um die Rolle der
Vereinten Nationen zu stérken, und in diesem Zusammen-
hang andere Vorschlage betreffend die Wahrung des Welt-

T A/58/347.

" Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfiinfzigste Ta-
gung, Beilage 33 (A/58/33).



	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005

	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005

	0423183-book.pdf
	58bd-wr.pdf
	58bd-wr.pdf
	58/9. Weltweite Krise der Straßenverkehrssicherheit
	58/12. Friedensuniversität
	58/21. Friedliche Regelung der Palästina-Frage
	58/22. Jerusalem
	58/23. Der syrische Golan
	58/24. Humanitäre Nothilfe für Äthiopien
	58/26. Humanitäre Nothilfe für Malawi
	A
	B
	58/112. Bericht des Ausschusses für Entwicklungspolitik
	58/113. Hilfe für das palästinensische Volk
	58/124. Jahr des Kulturerbes (2002)
	58/127. Unterstützung von Antiminenprogrammen
	58/129. Auf dem Weg zu globalen Partnerschaften
	58/240. Ozeane und Seerecht


	58bd-1.pdf
	58/36. Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum
	58/37. Flugkörper
	58/38. Regionale Abrüstung
	58/40. Verbot der Ablagerung radioaktiver Abfälle
	58/47. Verringerung der Atomgefahr
	58/50. Reduzierung der nichtstrategischen Kernwaffen
	58/54. Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung
	58/56. Nukleare Abrüstung
	58/59. Ein Weg zur völligen Beseitigung der Kernwaffen
	58/66. Bericht der Abrüstungskonferenz
	58/67. Bericht der Abrüstungskommission

	58bd-4.pdf
	58bd-4.pdf
	58/88. Auswirkungen der atomaren Strahlung
	58/91. Hilfe für Palästinaflüchtlinge
	58/100. Der besetzte syrische Golan
	58/101. Informationsfragen
	58/106. Neukaledonien-Frage
	58/107. Tokelau-Frage
	58/109. Westsahara-Frage


	58bd-2.pdf
	58bd-2.pdf
	58/197. Internationaler Handel und Entwicklung
	58/202. Internationales Finanzsystem und Entwicklung
	58/203. Auslandsverschuldungskrise und Entwicklung
	58/204. Rohstoffe
	58/206. Die Frau und die Entwicklung
	58/207. Erschließung der Humanressourcen
	58/208. Internationale Migration und Entwicklung
	58/212. Übereinkommen über die biologische Vielfalt
	58/215. Naturkatastrophen und Anfälligkeit
	58/216. Nachhaltige Entwicklung in Bergregionen
	58/231. Öffentliche Verwaltung und Entwicklung


	58bd-3.pdf
	58bd-3.pdf
	58/133. Jugendpolitiken und Jugendprogramme
	58/142. Teilhabe der Frau am politischen Leben
	58/143. Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen
	58/150. Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
	58/156. Mädchen
	58/157. Rechte des Kindes
	58/169. Menschenrechte und Massenabwanderungen
	58/172. Recht auf Entwicklung
	58/174. Menschenrechte und Terrorismus


	58bd-5.pdf
	58bd-5.pdf
	RESOLUTION A
	A
	RESOLUTION B
	B
	58/250. Konferenzplanung
	58/251. Gemeinsames System der Vereinten Nationen
	A
	B
	58/268. Programmplanung
	58/276. Auslagerung von Leistungen


	58bd-6.pdf
	58bd-6.pdf
	RESOLUTION 58/73
	58/79. Internationaler Strafgerichtshof
	58/87. Rechtspflege bei den Vereinten Nationen


	empty page.pdf
	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005

	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005






